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Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Trend and Brands (untergehender Teilfonds) mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 (aufnehmender Teilfonds) zum 3. Februar 2026

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30.

Warum erfolgt die Verschmelzung?

Allianz Global Investors überprüft die ihren Anlegern angebotenen Anlagemöglichkeiten laufend, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den Bedürfnissen und Zielen der Kunden entsprechen.

Nach sorgfältiger Prüfung ist der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber ist, die folgenden Teilfonds der Gesellschaft wie in der nachstehenden Tabelle dargelegt zu verschmelzen:

	Name des Fonds
	Untergehender Teilfonds
	Aufnehmender Teilfonds

	
	Allianz Global Investors Fund – 
	Allianz Global Investors Fund – 

	
	Allianz Trend and Brands
	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

	Anteilklassen
	Anteilklasse
	ISIN / WKN
	Anteilklasse
	ISIN / WKN

	
	WT6 (EUR)
	LU2211813287 / A2QAFR
	WT (EUR)
	LU2799046219 / A40A2P

	Verschmelzungsdatum
	3. Februar 2026



Die Anleger des aufnehmenden Teilfonds und des untergehenden Teilfonds profitieren in Folge der Verschmelzung von den zusätzlichen Vermögenswerten. Die Zusammenlegung der Vermögenswerte in einem Fonds spart Kosten und reduziert die Komplexität über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Durch die geplante Verschmelzung wird die Produktpalette gestrafft und die Effizienz erhöht, da Größenvorteile genutzt werden können.

Auswirkungen auf den aufnehmenden Teilfonds

Die Verschmelzung verursacht keine wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen für Anleger des aufnehmenden Teilfonds. Das Risikoprofil und die Anlageziele bleiben unverändert. Dem aufnehmenden Teilfonds werden in Verbindung mit der Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt.

Eine vollständige Liste der aktuell für den aufnehmenden Teilfonds verfügbaren Anteilklassen finden Sie unter https://regulatory.allianzgi.com. 

Verschmelzungsverfahren

Am Verschmelzungsdatum werden Anlegern im untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden Teilfonds gutgeschrieben. Dafür erhält der aufnehmende Teilfonds die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des untergehenden Teilfonds. Daraus ergibt sich keine Änderung der Anlagestruktur des aufnehmenden Teilfonds. Die gesamte Verschmelzung wird von einem Abschlussprüfer geprüft. Wir übermitteln Ihnen auf Anfrage kostenlos die vom Abschlussprüfer genehmigten Verschmelzungsberichte. Sollten Sie nicht mit der geplanten Verschmelzung der Teilfonds einverstanden sein, können Sie Ihre Anteile am aufnehmenden Teilfonds auf die übliche Art und Weise kostenlos zurückgeben.

Gesetzliche Verkaufsunterlagen

Exemplare der Basisinformationsblätter und des Verkaufsprospekts sind bei Ihrem Berater erhältlich. Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in denen die Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich bzw. verfügbar. Diese Dokumente sind auch im Internet unter https://regulatory.allianzgi.com erhältlich. Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

In diesem Schreiben werden die Auswirkungen der geplanten Verschmelzung beschrieben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben. Die Verschmelzung kann steuerliche Auswirkungen für Sie haben. Anteilinhaber sollten sich für spezifische steuerliche Beratung in Bezug auf die Verschmelzung an ihren Steuerberater wenden.

Bitte beachten Sie, dass das oben genannte Verschmelzungsdatum anhand der aktuell für die Teilfonds geltenden Feiertage festgelegt wird. Es kann vorkommen, dass an bestimmten Märkten ungeplante/Ad-hoc-Feiertage angekündigt werden, was die Berechnung des Nettoinventarwerts des untergehenden und/oder aufnehmenden Teilfonds verhindern und dazu führen würde, dass das Verschmelzungsdatum auf den nächsten Bewertungstag verschoben werden muss. 

Vertreterin und Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos bezogen werden.






Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat




Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung verstößt.
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